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Bearbeitungshinweise 
zum ThAVEL-Prozess  
 
„Anmeldung zur Aufnahme meines Kindes in einer  
Kindereinrichtung“ 
 
 
1. Verzeichnis der Kindertagesstätten 
 
Folgende Kindertagesstätten stehen Ihnen zur Betreuung Ihres Kindes zur 
Verfügung: 
 

 Kita "Am Finkenweg" (Schmölln) 

 Kita "Bummi" (Schmölln) 

 Kita "Bummi II" (Großstöbnitz) 

 Kita "Kastanienhof" (Schmölln) 

 Kita "Nemzer Rasselbande" (Nöbdenitz) 

 Kita "Rosengarten" (Dobitschen) 

 Kita "Seepferdchen I" (Weißbach) 

 Kita "Seepferdchen II" (Lohma) 

 Kita "Spatzennest" (Altkirchen) 

 Kita "Sternchen" (Röthenitz) 

 Kita "Zwergenrevier" (Lumpzig) 
 
 
 
2. Betreuungszeiten 
 
Für die Betreuungszeiten gelten folgende Regelungen: 
 
1. Halbtagsbetreuung: 
Als Halbtagsbetreuung gilt eine maximale Betreuungszeit von 5 Stunden frühestens 
ab 06:00 Uhr i. V. m. einer Abholung des Kindes bis zur Mittagsruhe. Nur wenn beide 
Kriterien erfüllt sind, gilt diese Einstufung. 
 
2. Ganztagsbetreuung: 
Alle Betreuungszeiten, welche nicht von Pkt. 1 erfasst sind, gelten als 
Ganztagsbetreuung. 
 
Anmerkung:   
Aus organisatorischen Gründen wird in Altkirchen bis auf weiteres ausschließlich 
eine Ganztagsbetreuung angeboten. 
 


